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Blatt 3

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft iber die Erstellung

Wir haben aufiragsgem#f den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung -

BRE 19 GmbH
Immobilienhandel

fur das Geschaftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 unter Beachtung der deutschen handels-
rechtlichen Vorschrifien und der ergédnzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages er-
stellt. Grundlage fur die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Blicher und Bestands-
nachweise, die wir auftragsgemaf® nicht gepraft haben, sowie die uns erteilten Auskiinfte. Die
Buchfiihrung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergénzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auitrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkam-
mer zu den Grundsétzen firr die Erstellung von Jahresabschliiissen durchgefihrt. Dieser um-
fasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der
Buchftthrung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden. :

Hicecher, deu As.od. Jo25




Bilanz zum 31.12.2023

BRE 19 GmbH Immobilienhandel, Griinwald

AKTIVA

EUR
A. Umlaufvermégen
I. Vorrate

1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

Il. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks

Summe Umlaufvermdgen

Blatt 1

Geschéftsjahr Vorjahr
EUR EUR
1.943.388,33 1.909.815,83
1.616,50 1.820,68
1.945.004,83 1.911.636,51
1.945.004,83 1.911.636,51




Blatt 2
Bilanz zum 31.12.2023

BRE 19 GmbH Immobilienhandel, Griinwald

PASSIVA

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital

Il. Jahresliberschuss

Summe Eigenkapital
B. Riickstellungen

1. sonstige Ruckstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 428,40 (EUR 0,00)
2. Verbindlichkeiten gegentber verbundenen Unter-
nehmen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 1.912.693,98 (EUR 1.882.254,06)
3. sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern EUR 1.682,45
(EUR 1.682,45)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 1.682,45 (EUR 1.682,45)

Vorjahr
EUR

25.000,00

0,00

25.000,00

2.700,00

0,00

1.882.254,06

1.682,45

1.883.936,51

Geschéftsjahr

EUR EUR

25.000,00

0,00

25.000,00

5.200,00
428,40
1.912.693,98
1.682,45

1.914.804,83

1.945.004,83

1.911.636,51




Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

BRE 19 GmbH Immobilienhandel, Griinwald

1. Erhéhung des Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen

2. Gesamtleistung

3. sonstige betriebliche Ertrage
a) Ubrige sonstige betriebliche Ertrage

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und fur bezogene Waren

5. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Versicherungen, Beitrdge und Abgaben
b) verschiedene betriebliche Kosten

6. Zinsen und ahnliche Aufwendungen
7. Ergebnis nach Steuern
8. Ertréage aus Verlustibernahme

9. Jahresiiberschuss

Blatt 5

Geschéftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
33.572,50 1.909.815,83
33.572,50 1.909.815,83
0,00 8.855,00
33.572,50 1.909.815,83
120,00 150,00
2.584,18 4.470,34
2.704,18 4.620,34
130.197,17 46.997,35
132.901,35- 42.762,69-
132.901,35 42.762,69
0,00 0,00




Blatt 6
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

BRE 19 GmbH Immobilienhandel, Griinwald



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

BRE 19 GmbH Immobilienhandel, Griinwald

AKTIVA

Konto

7050

1200
1210

Bezeichnung EUR

unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

Unfertige Erzeugnisse

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut-

haben bei Kreditinstituten und Schecks

Raiba 2606852 0,00
1.616,50

Rileg #2606852
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Geschéaftsjahr Vorjahr
EUR EUR
1.943.388,33 1.909.815,83
1.820,68

0,00

1.616,50 1.820,68
1.945.004,83 1.911.636,51
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Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2023

BRE 19 GmbH Immobilienhandel, Griinwald

PASSIVA

Konto

800

970
977

1610

1610

700

700

1770
1790

1770
1790

1770
1790

Bezeichnung

Gezeichnetes Kapital
Gezeichnetes Kapital

Jahresiiberschuss
Jahresiiberschuss

sonstige Riickstellungen
Sonstige Ruckstellungen
Rickstellungen fir Abschluss u. Prifung

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen
Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr EUR 428,40 (EUR 0,00)
Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent

Verbindlichkeiten gegeniiber verbundenen
Unternehmen
Verbindlichk.gegenuber verbundenen UN

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr EUR 1.912.693,98 (EUR 1.882.254,06)
Verbindlichk.gegenuber verbundenen UN

sonstige Verbindlichkeiten
Umsatzsteuer
Umsatzsteuer Vorjahr

davon aus Steuern EUR 1.682,45
(EUR 1.682,45)

Umsatzsteuer

Umsatzsteuer Vorjahr

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr EUR 1.682,45 (EUR 1.682,45)
Umsatzsteuer

Umsatzsteuer Vorjahr

Geschéaftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR
25.000,00 25.000,00

0,00 0,00

0,00 500,00
5.200,00 2.200,00
5.200,00 2.700,00

428,40 0,00

1.912.693,98 1.882.254,06

0,00 1.682,45
1.682,45 0,00
1.682,45 1.682,45

1.945.004,83 1.911.636,51
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Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

BRE 19 GmbH Immobilienhandel, Griinwald

Geschéaftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
Erh6éhung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen
8960 Bestandsverand.unfertige Erzeugnisse 33.572,50 1.909.815,83
librige sonstige betriebliche Ertrage
8601 Mieteinnahmen 19% 0,00 8.855,00
Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und fiir bezogene Waren
3200 Linnenbruggerstr. 0,00 1.909.815,83
3270 Einstandskosten Linnenbruggerstr 33.572,50 0,00

33.572,50 1.909.815,83

Versicherungen, Beitrage und Abgaben

4380 Beitrage 120,00 150,00
verschiedene betriebliche Kosten

4950 Rechts- und Beratungskosten 0,00 1.718,23
4955 Buchfuihrungskosten 0,00 500,00
4957 Abschluss- und Prufungskosten 2.500,00 2.200,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 84,18 52,11
2.584,18 4.470,34

Zinsen und dhnliche Aufwendungen
2110 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. 38.918,31 916,90
2120 Zinsaufwendungen f.Ifr.Verbindlichkeit. 91.278,86 46.080,45
130.197,17 46.997,35

Ertrage aus Verlustiibbernahme
2790 Ertrage aus Verlustibernahme 132.901,35 42.762,69

Jahresiiberschuss 0,00 0,00
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Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

BRE 19 GmbH Immobilienhandel, Griinwald



Aligemeine Geschaftsbedingungen

fiir Steuerberater, Steuerbevollmachtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018

Die folgenden ,Allgemeinen Geschiftshedingungen® geltten fiir Vertrage zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmachtigten und Steuerberatungsgeseltschaften {im Fol-
genden ,Steuerberater” genannt} und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausfilhrung des Auftrags

{1) Fir den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maRgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsatzen ordnungsge-
mafer Berufsausiibung unter Beachtung der einschidgigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten {vgl. $tBerG, BOStB] ausgefiihrt.

{2) Die Beriicksichtigung auslandischen Rechts bedarf einer ausdriicklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Andert sich die Rechtslage nach abschlieRender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Anderung
oder die sich darays ergebenden Folgen hinzuweisen.

(4} Die Prufung der Richtigkeit, Vollstandigkeit und OrdnungsmaBigkeit der dem Steuerberater iibergebenen Unterlagen und Zahlen, inshesondere der Buchftih-
rung und Bilanz, gehtrt nurzum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber germachten Angaben, insbesondere
Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.

{5} Der Auftrag stellt keine Volfmacht flr die Vertretung vor Behdrder, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit
des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem (iber die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht mdglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu
fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht

{1} Der Steuerberater ist nach Malgabe der Gesetze verpflichtet, liber alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausfilhrung des Auftrags zur Kenntnis
gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach
Beendigung des Vertragsverhéttnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch filr die Mitarbeiter des Steuerberaters,

{2} Die Verschwiggenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater
ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information
und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3} Cesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AG, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberiihrt,

{4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchfiihrung eines Zertifizierungsaudits in der Kanziei des Steuerberaters
erforderlich ist und die insoweit tatigen Personen ihrerseits liber ihre Verschwiegenheitspflicht befehrt warden sind. Der Auftraggeber erklért sich damit einver-
standen, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine — vom Steuerberater angelegte und gefilhrte — Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausfithrung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Yoraussetzungen des § 62a 5tBerC auch externe Dienstleister {inshesonde-
re datenverarbeitende Unternehmen} heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprifer,
Rechtsanwilte) bedarf der Einwilligung und des Auftraps des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des
Auftraggebers hinzuzuziehen.

3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz®

{1} Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Auftrage maschinell zu erheben und in einer automati-
sierten Datel zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu iibertragen.

{2} Der Steuerberater ist berechtigt, in Exfiillung seiner Plichten nach der DSGYO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten fir den Datenschutz zu
bestellen. Sofern dieser Beauftragte fiir den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater
daflir Sorge zutragen, dass der Beauftragte fir den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tatigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

{3) Soweit der Auftraggeber mit demn Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschiuss oder (iber eine E-Mail-Adresse wiinscht, hat der Auftraggeber sich an
den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschllsselungsverfahren des Steuerberaters {bspw. zur Anschaf-
fung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw, Hardware) zu beteiligen.

4. Mangelbeseitigung

{1} Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mingel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das
Recht—wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag 1. 5. d. §§ 611, 675 BGB handelt ~, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzuleh-
nen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.

{2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mingel nicht innerbalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mange|beseitigung ab, so kann der Auf-
trapgeber auf Kosten des Steuerberaters die Mangel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wah! Herabsetzung der Vergiitung
oder Riickgangigmachung des Vertrags verlangen.

{3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) kinnen vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegeniber, berichtigt werden. Sonstige Mangel
darf der Steuerberater Dritten gegeniiber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwiliigung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen
des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen,

5. Haftung
(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfullungsgehilfen flr einen Schaden, der aus eirer oder — bei einheitlicher Schadensfolge — aus
mehreren  Pflichtverletzungen anldsslich der ErfGllung eines Auftrags resultiert, wird auf €% (in Worten:

€) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich aliein auf Fahrldssigkeit. ©e Haftung fiir
varsatz bleibt insoweit unberihrt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsanspriiche filr Schdden aus der Verletzung des Lebens, des Kér-
pers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt fiir die gesamte Titigkeit des Steuerberaters filr den Auftraggeber, also insbesondere auch fiir eine
Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung
einer Sozietit/Partnerschaft und Ubernahme des Auftrags durch die Sozietat/Partnerschaft sowie fur neu in die Sozietat/Partnerschaft eintretende Sozien/
Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenliber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhiltnisses fallen; § 334 BGB wird inso-
weit ausdriicklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Rege-
lung jedoch — soweit nicht ausdriicklich anders geregelt ~ unberiihrt.

{2} Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, riickwirkend von Beginn des Mandatsverhdltnisses bzw. dem
Zeitpunkt der Hoherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachtraglich geandert oder erweitert wird, auch auf diese Fille.

1) Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem gine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlagig sein, Dieser zéhlt die Rechtsgrundlagen rechtmiRiger
Verarbeitung personenbezogener Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss aufierdemn die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch (bermittlung
zusitzlicher informationen erfiillen. Hierzu sind die Hinweise und Erlduterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 ,Datenschutzinformationen fiir Mandanten™
und Nr. 1006 Datenschutzinformation zur Yerarbeitung von Beschiftigtendaten” zv beachten.

2} Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu kdnnen, muss ein Betrag von mindestens 1 Mic. € angegeben werden und die vertragliche Versi-
cherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € fur den einzeinen Schadensfall betragen; anderenfalis ist die Ziffer 5 zu streichen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die
ginzelvertragliche Haftungsvereinbarung eine Regelung entsprechend Ziff, 5 Abs. 2 enthilt. Auf die weiterfiihrenden Hinweise im Merkblatt Nr. 2001 wird verwiesen.

Bestellservice: Postfach 023553 - 10127 Berlin - Telefon 030/2 88 85 6& - Telefax 030/28 8856 70 Nr.
E-Mail: info@dws-verlag.de - internet: www.dws-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht gestattet, die Produkte ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem Weg zu vervielfaltigen.
Dieses Produkt wurde mit duBBerster Sorgfalt bearbeitet, fiir den Inhait kann jedoch keine Gewahr dbernommen werden.

@: & © 7/2018 DWS-Verlag - Verlag des wissenschaftlichen Instituts der Steverberater GmbH
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. Pflichten des Auftraggebers; unteriassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

{1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemaBen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerbe-
rater unaufgefordert alle filr die Ausfuhrung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollstindig und so rechtzeitig zu Gbergeben, dass dem Steuerberater eine
angemessene Bearbeitungszeit zur Verfiigung steht. Entsprechendes gilt filr die Unterrichtung Uber alle Vorginge und Umstande, die fiir die Ausfihrung des
Auftrags von Bedeutung sein kijnnen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, zlle schriftlichen und mindlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu neh-
men und bei Zweifelsfragen Riicksprache zu halten.

{2} Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhingigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfullungsgehilfen beeintrachtigen kénnte.

{3} Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftrags-
inhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

{4} Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Raumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des
Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem
vom Steuerberater vorgeschriebenen Uimfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechitigt. Der Auftraggeber darf die Programme
nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausibung der Nutzungsrechte an den
Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

{5) Unterldsst der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater
angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen {vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberhrt bleibt der Anspruch des
Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verur-
sachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kiindigungsrecht keinen Gebrauch macht.

. Utheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. 3ie sind urheberrechtlich gesehiitzt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen aulerhalb
der bestimmungsgeméBRen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zuldssig,

. Vergiitung, Vorschuss und Aufrechnung

{1) Die Vergiitung (Geblhren und Auslagenersatz) des Steuerberaters flr seine Berufstatigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberaterverglitungsver-
ordnung (StBVV). Eine hdhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergltung
ist nur in auBergerichtlichen Angelegenheiten zuldssig. Sie muss in einem angemessenen Verhatnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko
des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVY).

(2) Fur Tatigkeiten, die in der Vergitungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nm. 2 und 3 StBerG), giit die vereinbarte Vergltung, anderenfalls die
fiir diese Tatigkeit vorgesehene gesetzliche Vergiitung, ansonsten die Gbliche Vergiitung {§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BB).

{3) Eine Aufrechnung gegeniber einem Vergitungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskriiftig festgestellten Forderungen zulassig.

{4} Fur bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebihren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vor-
schuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ank(ndigung seine weitere Tatigkeit fiir den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht.
Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tatigkeit einzusteflen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile
aus einer Einstellung der Tatigkeit erwachsen kénnen.

. Beendigung des Vertrags

{1} Der Vertrag endet mit Erfitlung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kindigung. Der Vertrag endet nicht durch den
Tod, durch den Eintritt der Geschéftsunfihigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflésung.

{2} Der Vertrag kann — wenn und soweit er einen Dienstvertrag L. 5. d. §§ 611, 675 BGB darstellt—von jedem Vertragspartner auRerordentlich gekindigt werden, es
sei denn, s handelt sich um ein Dienstverhiltnis mit festen Beziigen, § 627 Abs. 1 BGE; die Kindigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzeifall hiervon
abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.

{3) Bei Kundigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedern Fall noch diejenigen Handlungen
durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (2. B, Fristverldngerungsantrag bei drohendem Fristablauf).

{4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausflihrung des Auftrags erhilt oder erhalten hat und was er aus der Geschiftsbesorgung
erlangt, herauszugeben. Auerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen Gber den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen
und Rechenschaft abzulegen.

{5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausfihrung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungspro-
gramme einschlieBlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverziiglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu Idschen.

{6) Nach Beendigung des Auftragsverhaltnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

{7) Endet der Auftrag vor seiner vollstandigen Ausfiihrung, so richtet sich der Vergiitungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall higrvon
abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textfarm.

Aufbewahrung, Herausgabe und Zuriickbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

{1) Der Steuerberater hat die Handakten fiir die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor
Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser
Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

{2) Handakten 1. 5. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstlcke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tatigkeit von dem Auftraggeber oder filr thn erhalten hat,
nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und fiir die Schriftstlcke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhal-
ten hat, sowie fir die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerG).

{3] Auf Anforderung des Auftraggebers, spatestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer
angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zuriickgibt, Abschriften eder Fotokopien anfertigen und
zuriickbehalten.

{4} Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebiihren und Auslagen befriedigt ist. Dies gift nicht, soweit die Yorent-
haltung der Handakten und der einzelnen Schriftstiicke nach den Umstinden unangemessen wire (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

Sonstiges

Firden Auftrag, seine Ausfiihrung und diesich hieraus ergebenden Anspriiche gilt ausschlieRlich deutsches Recht. Erflllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers,
soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des dffentlichen Rechts oder offentlich-rechtliches Sondervermdégen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des
Steuerberaters. Der Steverberater ist — nicht — bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen {§% 36, 37 VSBG).Y
Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Fails einzelne Bestimmungen dieser Geschiftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der Gbrigen Bestimmungen dadurch nicht
beriihrt.

Falls die Durchfilhrung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewlnscht ist, ist das Wort  nicht” zu streichen. Auf die zustindige Ver-

braucherschlichtungsstelle ist in diesemn Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.




 
   13.3
   78311
   5081
   20230101
   70100010
   Bilanz HGB erweitert
   10040000
   0
   0
   0
   Status 2023*FBX
   2022-05-02
   Kern
   2025-02-14T14:02:30
   
     
     
     
       iso4217:EUR
    
     
       xbrli:pure
    
     BRE 19 GmbH
     
       
    
     
     
     
     
     
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     2023-01-01
     2023-12-31
     2023-12-31
     1945004.83
     1945004.83
     1616.50
     1943388.33
     1943388.33
     1945004.83
     5200.00
     5200.00
     25000.00
     0.00
     25000.00
     25000.00
     1914804.83
     1912693.98
     1912693.98
     1682.45
     1682.45
     1682.45
     428.40
     428.40
     
       
         78311/5081
      
       
         2023-01-01
         2023-12-31
      
    
     
       
         78311/5081
      
       
         2023-12-31
      
    
  



 
   13.3
   78311
   5081
   20230101
   70100020
   GuV HGB erweitert GKV
   10040000
   0
   0
   0
   Status 2023*FBX
   2022-05-02
   Kern
   2025-02-14T14:02:32
   
     
     
     
       iso4217:EUR
    
     
       xbrli:pure
    
     BRE 19 GmbH
     
       
    
     
     
     
     
     
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     2023-01-01
     2023-12-31
     2023-12-31
     0.00
     -132901.35
     132901.35
     132901.35
     -130197.17
     130197.17
     -2704.18
     0.00
     33572.50
     33572.50
     33572.50
     33572.50
     2704.18
     120.00
     2584.18
     
       
         78311/5081
      
       
         2023-01-01
         2023-12-31
      
    
  



 
   13.3
   78311
   5081
   20230101
   70100010
   Bilanz HGB erweitert
   10020002
   0
   0
   0
   Status 2023*FBX
   2022-05-02
   Kern
   2025-02-14T14:02:33
   
     
     
     
       iso4217:EUR
    
     
       xbrli:pure
    
     BRE 19 GmbH
     
       
    
     
     
     
     
     
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     2023-01-01
     2023-12-31
     2023-12-31
     1945004.83
     1945004.83
     1616.50
     1943388.33
     1943388.33
     1945004.83
     5200.00
     5200.00
     25000.00
     0.00
     25000.00
     25000.00
     1914804.83
     1912693.98
     1912693.98
     1682.45
     1682.45
     1682.45
     428.40
     428.40
     
       
         78311/5081
      
       
         2023-01-01
         2023-12-31
      
    
     
       
         78311/5081
      
       
         2023-12-31
      
    
  



 
   13.3
   78311
   5081
   20230101
   70100020
   GuV HGB erweitert GKV
   10020002
   0
   0
   0
   Status 2023*FBX
   2022-05-02
   Kern
   2025-02-14T14:02:33
   
     
     
     
       iso4217:EUR
    
     
       xbrli:pure
    
     BRE 19 GmbH
     
       
    
     
     
     
     
     
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     2023-01-01
     2023-12-31
     2023-12-31
     0.00
     -132901.35
     132901.35
     132901.35
     -130197.17
     130197.17
     -2704.18
     0.00
     33572.50
     33572.50
     33572.50
     33572.50
     2704.18
     120.00
     2584.18
     
       
         78311/5081
      
       
         2023-01-01
         2023-12-31
      
    
  



Mit Aufbereitung der Jahresabschluss-Auswertungen in Kanzlei-Rechnungswesen wird bei der PDF-Erstellung ein zusätzlicher XML-Datensatz erzeugt und als Anhang in das jeweilige PDF-Dokument integriert. Der XML-Datensatz wird benötigt, um bei der elektronischen Übermittlung der Abschlussdaten an Banken über den Assistenten „Abschlussdaten an Banken senden“ programmseitig die Übereinstimmung zwischen den PDF-Auswertungen und den an die Banken über das neue Standardverfahren „Digitaler Finanzbericht“ (Einführung voraussichtlich ab April 2018) zu übermittelnden Daten im XBRL-Standardformat prüfen zu können (Feststellung der sog. „materiellen Identität“). Somit entfällt zusätzlicher Aufwand für einen manuellen Abgleich.



Die Erzeugung eines XML-Datensatzes aktivieren Sie im Dialog „Ausgeben-Jahresabschluss“ in den Eigenschaften unter „Umfang und Varianten“.

